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Anmeldung fur das STS-Pferdelabel

Ansprechperson:

Name*: Vorname™*:
Adresse™:

PLZ*: Ort*:
Telefon™: Webseite:
Mobiltelefon: E-Mail*:
Adresse des Stalls:

Betriebsname / Gehoft:

Adresse™:

PLZ*: Ort*:
Telefon: Fax:
TVD-Nr. (falls vorhanden)

* Bitte diese Felder auf jeden Fall ausfiillen

Anzahl Pferde:

Kateqgorie:

O Privatstall O Pensionsstall

Verwendung der Pferde:

O Fahren O Springen

O Zucht O Andere:

davon zurzeit in Gruppen gehalten:

O Reitschule O Sportstall

O Dressur O Western O Freizeit
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Hiermit melde ich meine Pferdehaltung fir das "STS-Pferdelabel" an.

Meine Anmeldung wird mit der Uberweisung von 215.40 Franken (CHF 200.00 zzgl.7,7 %
MwSt.) auf das Konto des Schweizer Tierschutz STS gultig (Postkonto 40-33680-3,
IBAN CH16 0900 0000 4003 3680 3, lautend auf Schweizer Tierschutz STS, 4053 Basel).

Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass ich die "Richtlinien STS-Pferdelabel" sowie die
"Kontrollgebuhren fir das STS-Pferdelabel" erhalten habe und akzeptiere.

Ich erklare mich damit einverstanden, dass der Kontrolldienst STS, wie in den "Richtlinien
STS-Pferdelabel" beschrieben, nach Eingang meiner Anmeldung und der Anmeldegebuhr
beim STS eine angemeldete Betriebsaufnahme meiner Stallungen durchfihrt, um die Label-
tauglichkeit derselben zu Uberprifen und danach jederzeit unangemeldete Kontrollen durch-
fuhren kann.

Ich bestatige mit meiner Unterschrift ausserdem, dass ich flr die angemeldete Pferdehal-
tung zeichnungsberechtigt bin.

Ort, Datum: Unterschrift:

Beilagen: O Kurze Beschreibung des Reitbetriebes / der Pferdehaltung
O Wegbeschreibung zu den Stallungen
O Stallplane oder Stallskizzen, aus denen wenn mdglich die Langenmasse ein-

zelner Flachen ersichtlich sind (z.B. Lange / Breite der Liegeflachen, der Aus-
laufe etc.)

Wie sind Sie auf das STS-Pferdelabel aufmerksam geworden?
O Freunde / Bekannte
O Internet
O Inserat / Zeitungsartikel

O Veranstaltung / Info-Stand: ...
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Richtlinien STS-Pferdelabel

Anforderungen an die tierfreundliche Haltung von Pferden
gliltig ab 1. Januar 2020

Information: Genehmigt durch: Sprachen:
Schweizer Tierschutz STS Lenkungskommission STS deutsch, italienisch,
Dornacherstrasse 101 August 2019 franzdsisch

4018 Basel

Tel.: 061 365 99 99
E-Mail: sts@tierschutz.com

Kapitel 1: Einleitung

Zurzeit ist die Mehrheit der Equiden in der Schweiz in einem Einzelboxen-Haltungssystem
aufgestallt. Da die durchschnittliche Nutzung der Pferde nicht Uber 6 Stunden pro Woche liegt,
kommt dem Haltungssystem eine wichtige Rolle zu, da die meisten Pferde die restlichen 23
Stunden des Tages in dieser Umgebung verbringen mussen.

Die Haltung unterliegt verschiedenen Einflissen, wie der Gesetzgebung, dem aktuellen
Wissensstand beziiglich der Bedurfnisse der Pferde, der Nutzungsart, den Platzverhaltnissen, dem
gesundheitlichen Zustand des Tieres und nicht zuletzt den menschlichen Vorlieben. Fir den
Schweizer Tierschutz STS (im Folgenden STS genannt) sind jedoch vor allem der aktuelle
Wissensstand beziglich der Bedirfnisse der Tiere, der gesundheitliche Zustand des Tieres und die
Gesetzgebung ausschlaggebend fiir die Beurteilung eines Haltungssystems.

Pferde sind Herdentiere mit einem ausgepragten Bewegungsdrang. Den Grossteil eines Tages
verbringen sie mit der Nahrungsaufnahme und der damit verbundenen stetigen Bewegung im
Schritt. Aus diesen Griinden kommt eine Haltung in Gruppen mit einem gut strukturierten Auslauf
samt regelmassigem Weidegang dem natirlichen Habitat eines Pferdes am nachsten.

Um dieses Haltungssystem zu férdern, bietet der STS ein Label fur eine tierfreundliche
Pferdehaltung an. Offen ist das Label fur alle, welche den Pferden das Leben in der Gruppe und
mit Auslauf ermdglichen, sei dies in einem Privat-, Reit-, Pensions-, Sport- oder Therapiestall.

Kapitel 2: Rechte aus der Teilnahme am STS-Pferdelabel

Art. 2.1 Benutzung der Stallplakette

1 Pferdebetriebe, welche fiir das STS-Pferdelabel anerkannt sind, erhalten das Recht, die STS-
Pferdelabel-Plakette zu benutzen.

2 Diese soll an einer der zum anerkannten Pferdebetrieb gehdrenden Stallung aufgehangt
werden.

® Bei Austritt oder Ausschluss aus dem Label ist der Betrieb verpflichtet, die Stallplakette an den
STS zu retournieren und samtliche digitale Werbung zu entfernen.

Art. 2.2 Werbung mit dem STS-Logo

1 Anerkannte STS-Pferdelabel-Betriebe dirfen damit werben, dass die Haltungsform ihrer Pferde
vom STS regelmassig unangemeldet kontrolliert und als besonders pferdefreundlich eingestuft
wird.

2 Die Logos des STS und des STS-Pferdelabels, die den Labelbetrieben zur Verfligung gestellt
werden, dirfen in direktem Zusammenhang mit Aussagen zur ausgezeichneten
Pferdehaltungsform und ausschliesslich mit dieser verwendet werden.

® Die Bezugnahme auf den STS im Zusammenhang mit Aussagen, welche sich nicht
ausdrucklich auf die Haltungsform beziehen — wie zum Beispiel Aussagen zu
Ausbildungskonzepten, Pferdezucht oder Ahnlichem — ist nicht erlaubt.



Kapitel 3: Grundvoraussetzungen fiir die Teilnahme

Art. 3.1 Wer kann mit dem Label ausgezeichnet werden

1 Mit dem STS-Pferdelabel konnen Pferdebetriebe ausgezeichnet werden, welche die
vorliegenden Richtlinien STS-Pferdelabel einhalten.
2 Als "Pferdebetrieb" und damit als auszuzeichnende Einheit konnen folgende Betriebsformen

gelten:

a. Landwirtschaftsbetriebe gemass der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (SR 910.91)

b. Nichtlandwirtschaftliche, auf Ertrag ausgerichtete Pferdehaltungsbetriebe, welche rechtlich,
wirtschaftlich und organisatorisch selbsténdig sind und deren Bewirtschafterin selbstandig
und unabgangig von Dritten Entscheide zur Fihrung des Pferdebetriebes treffen kann.

c. Private Pferdehaltungen, deren Bewirtschafterin selbstéandig und unabgéngig von Dritten
Entscheide zur Fiihrung des Pferdebetriebes treffen kann und welche optisch und raumlich
klar identifizierbar sind.

® Wenn obige Forderungen nicht erfillt werden kénnen, kann das Label vergeben werden, falls
folgende Kriterien erfullt sind:

a. Eindeutiger, fur die Kunden / Besucher einfach identifizierbarer Name

b. optisch oder raumlich klar von anderen Pferdehaltungen abgrenzbar

c. Bewirtschafterln der Pferdehaltung klar identifizierbar

Art. 3.2 Aufnahme und Geltungsbereich

! Der Entscheid uber eine allfallige Aufnahme liegt allein beim STS.

2 Ausgezeichnet wird ein Pferdebetrieb als Ganzes. Die Richtlinien miissen demnach fiir alle auf
diesem Pferdebetrieb lebenden Pferde umgesetzt und eingehalten werden.

Art. 3.3 Gesetzliche Grundlagen

1 Auf dem Pferdebetrieb mussen die folgenden gesetzlichen Grundlagen fur alle Tiere
eingehalten werden.
a. Tierschutzgesetz (SR 455)
b. Tierschutzverordnung (SR 455.1)
c. Verordnung des BLV uber die Haltung von Nutztieren und Haustieren (SR 455.110.1)
2 Die Uberprufung der allgemeinen gesetzlichen Grundlagen obliegt im Allgemeinen den
zustandigen kantonalen Behorden.

Kapitel 4: Anforderungen an die Stallhaltung der Pferde

Allgemeine Anforderungen

Art. 4.1 Haltungsform

! Grundsatzlich wird die Haltung der Pferde in Gruppen gefordert.

2 Ausnahmen zur Gruppenhaltung sind in einem Journal mit Datum und Begriindung zu
dokumentieren. Eine Einzelhaltung ist in folgenden Fallen moglich:
a. Beim kurzzeitigen Anbinden wahrend der Futteraufnahme, der Pflege, wéahrend Anlassen
oder in vergleichbaren Situationen.
Fur kranke oder verletzte Tiere.
Zur Integration von Pferden in eine Gruppe oder zur Bildung neuer Gruppen.
Fir Stuten rund um das Abfohlen.
In begrindeten Ausnahmeféllen ist auch eine Unterbringung weiterer Pferde in einer Boxe
mit permanent zuganglichem Auslauf gemass Art. 4.15 erlaubt. Die Anzahl so gehaltener
Pferde darf maximal 1/3 des gesamten Pferdebestandes betragen. Diese Ausnahmefélle
mussen der Kontrollstelle gemeldet und von dieser bewilligt werden.

cooo

Richtlinien STS Pferdelabel 01.01.2020 Seite 2 von 9



Art. 4.2 Einstreu
! Die Liegeflachen missen ausreichend mit geeigneter, trockener und sauberer Einstreu
versehen sein.
2 Bei Gummimatten betragt die Mindesteinstreu 5 cm, bei anderem Untergrund 10 cm.
® Die Mindestmasse finden sich unter Art. 6.1.

Art. 4.3 Durchgange und Tiiren

! Es diurfen im ganzen Stall keine Engpéasse (Turen oder Durchgange < 1 m) oder Sackgassen
bestehen.

Art. 4.4 Zaune, Gatter und Stallabgrenzungen

1 Zaune, Gatter und Stallabgrenzungen, mit welchen Pferde direkt in Kontakt kommen kénnen,
missen gut sichtbar sein und derart ausgestaltet sein, dass das Durchtreten und
Hangenbleiben mit den Pferdehufen nicht mdglich ist (kein Knotengitter etc.).

Art. 4.5 Deckenhéhe
! Die Mindestdeckenhohe richtet sich nach der Widerrisththe des grossten Pferdes im Bestand
(siehe Art. 6.1).
2 Gemessen wird ab maximaler Einstreuhthe.

Art. 4.6 Stallklima

! Das Stallklima soll dem Aussenklima in Geruch, Staub und Temperatur entsprechen.
2 Die Beleuchtung im Bereich der Tiere erfolgt durch Tageslicht.

Art. 4.7 Auslauf

1 Allen Pferden muss ein Auslauf permanent zur Verfligung stehen.

2 Dessen Mindestgrosse bemisst sich, je nach Haltungssystem, nach der Tabelle in Art. 6.1.
® Mindestens die Halfte der minimalen Auslaufgrosse muss ungedeckt sein.

* Im Auslauf durfen keine Engpéasse (< 1 m) oder Sackgassen bestehen.

Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf

Art. 4.8 Definition Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf

! Die Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf besteht per Definition aus mindestens zwei
getrennten Funktionsbereichen (Liegeflache, Auslauf).

2 Es werden drei getrennte Funktionsbereiche (Liegebereich, Fressbereich und
Aufenthaltsbereich) empfohlen.

Art. 4.9 Liegeflachen

1 Im Gruppenstall sind zwei Stallformen mit unterschiedlichen Flachenvorgaben in der

Liegeflache moglich:

a. In einem Mehrraum-Laufstall mit strukturiertem Liegebereich ist die Liegeflache vom
Fress- und Bewegungsteil getrennt und ab einer Gruppengrosse von 10 Tieren
zudem strukturiert, das heisst raumlich in mindestens 2 Teilflachen unterteilt (z. B.
durch blickdichte Raumteiler mindestens bis in Widerristhohe)

b. In einem Stall mit Einraum-Liegebereich sind die Vorgaben unter a. fur einen
Mehrraum-Laufstall nicht erflllt (z. B. weil die Fltterung in der Liegeflache ist oder
wenn es in Buchten ab 10 Tieren keine unterteilte Liegeflache hat).

Die Liegeflachen missen je nach Art der Liegeflache mindestens die Masse der Tabelle unter
Art. 6.1 aufweisen.

In Gruppen ab funf gut vertraglichen Pferden kann die minimale Gesamtliegeflache um 20 %
reduziert werden.
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4 Stromfluhrende Steuereinrichtungen oder Boxenabtrennungen im Bereich der Liegeflache sind
verboten.

Art. 4.10 Durchgange und Tiiren

1 Um ungehindert in den Bereichen zirkulieren zu kénnen, miissen 2 oder mehr Durchgénge von
mindestens 1 m oder ein breiter Durchgang von mindestens 2.5 m vorhanden sein.

Art. 4.11 Fressstande

! Sind Fressstande vorhanden, so missen diese zwischen 0.7 und 0.8 m breit sowie 2.5 m lang
sein.
2 Der Zirkulationsbereich hinter den Fressstanden ist mindestens 2.5 m breit.

Art. 4.12 Integration von Pferden in eine Gruppe

! Die Integration neuer Pferde in eine Gruppe muss unter Beobachtung erfolgen. Es muss
deshalb bei Bedarf eine Box installiert oder ein Bereich vom Gruppenstall abgetrennt werden
konnen, welche Sicht und Horkontakt zwischen dem neuen Pferd und seinen kinftigen
Stallgenossen gewéhrleisten und eine schrittweise Eingliederung ermdglichen.

2 Die Haltung in der Integrationsbox darf nicht langer als 6 Monate dauern.
% Die Anforderungen an Integrationsboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit
permanentem Auslauf nach Art. 4.15.
Art. 4.13 Behandlung und Pflege kranker oder verletzter Tiere
! Kranke und verletzte Tiere mussen besonders beachtet werden und bedirfen unter Umstanden
spezieller Unterbringung.
2 Es muss bei Bedarf eine Krankenbox eingerichtet werden kénnen.

® Die Anforderungen an Krankenboxen entsprechen in der Regel denjenigen der Einzelboxen mit
permanentem Auslauf nach Art. 4.15. In Absprache mit dem Tierarzt kann die Krankenbox auch
geringere Masse aufweisen.

Art. 4.14 Abfohlboxen
! Stuten dirfen von 10 Tagen vor bis maximal 10 Tage nach dem Abfohlen einzeln gehalten

werden.

2 Die Anforderungen an Abfohlboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit permanentem
Auslauf gemass Art. 4.15.

Einzelboxen mit permanent zugéanglichem Auslauf

Art. 4.15 Masse fiir Einzelboxen mit permanentem Auslauf

! Die Grosse der Boxe soll ein ungehindertes Drehen und Hinlegen sowie das Ausfiihren einiger
Schritte im wettergeschitzten Bereich ermdéglichen. Die Mindestmasse finden sich in der
Tabelle im Art. 6.1.

2 Der permanent zugangliche Auslauf soll ein Minimum an Bewegung im Freien ermoglichen. Die
Mindestmasse finden sich in der Tabelle im Art. 6.1.

3 Die Breite sowohl der Box als auch des Auslaufs darf an der schmalsten Stelle 3 m nicht
unterschreiten.
4 Mindestens die Halfte der minimalen Auslaufgrosse muss ungedeckt sein.

Art. 4.16 Voraussetzungen fiir die Haltung in Einzelboxen
! Fur Pferde, welche in Einzelboxen gehalten werden, muss der Weidegang / die freie Bewegung

(Definition gemass Kapitel 5) in Gruppen erfolgen.

2 Ausnahmen zur Weide in Gruppen kénnen fir kranke oder verletzte Pferde, fiir neu zu
integrierende Pferde in den ersten 30 Tagen, sowie fur sdugende Stuten in Einzelhaltung
gemacht werden, wenn es die Umstande erfordern.
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Kapitel 5: Weidegang und freie Bewegung

Definitionen

Art. 5.1 Definition Weide

1 Als Weide gilt eine mit Grasern und Krautern bewachsene, den Tieren zur Verfiigung stehende
Grinflache.

Art. 5.2 Definition freie Bewegung

1 Als freie Bewegung gemass diesen Richtlinien gilt Bewegung im Freien, bei der das Tier
ungehindert durch Fesseln, Zugel, Leinen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen tber die
Schrittart die Richtung und die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung selber bestimmen kann.

2 Dabei mussen auch die schnelleren Gangarten Trab und Galopp ausgefiihrt werden kénnen.

Anforderungen an den Weidegang und die freie Bewegung

Art. 5.3 Weidegang

! Die Pferde missen wahrend der Vegetationsperiode regelmassig geweidet werden.

2 Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist den Tieren an mindestens 26 Tagen pro Monat fur
mindestens 2 Stunden téaglich Weidegang zu gewéahren. Ausnahmen sind méglich wahrend
oder nach starkem Niederschlag oder im Friihjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch
keinen Weidegang erlaubt. Zur Anweidung oder bei gesundheitlichen Problemen kann
alternativ auch ein Aktivtrail fir denselben Zeitraum gegeben werden.

Art. 5.4 Freie Bewegung
1 Vom 1. November bis zum 30. April ist den Tieren an mindestens 13 Tagen pro Monat freie
Bewegung gemass obiger Definition zu gewéhren.
2 Dies kann auf einer Winterweide oder alternativ auf einem gentigend grossen
Allwetterauslaufplatz gewahrt werden.
Art. 5.5 Voraussetzungen an die Weideflache und den Auslauf zur freien Bewegung
! Die Weideflache bzw. der Auslauf zur freien Bewegung muss mindestens 150 m2 pro Pferd
betragen.
2 Werden die Pferde wahrend mehr als 6 Stunden auf der Weide oder im Auslauf zur freien
Bewegung belassen, so muss ihnen Wasser zur Verfligung stehen.

Art. 5.6 Zaune und Auslaufbegrenzungen

! Zaune und Auslaufabgrenzungen mussen gut sichtbar sein.

2 Zaune durfen das Durchtreten und Hangenbleiben der Pferdehufe nicht erlauben (Knotengitter
etc.) und sollten so instand gehalten werden, dass die Verletzungs- und Ausbruchgefahr
minimiert werden kann.

Kapitel 6: Mindestmasse

Art. 6.1 Mindestmasse pro Pferd

! Die Masse in der folgenden Tabelle missen pro Pferd vorhanden sein.

2 Die in der Schweizerischen Tierschutzverordnung allenfalls genannten Toleranzwerte gelten in
diesen Richtlinien nicht.
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Widerristhéhe in cm <120 120-134 134-148 148-162 162-175 > 175
Gruppenhaltung
Liegeflache
- Einraum-Liegebereich 5.5 m? 7.0 m2 8.0 m2 9.0m2 10.5m2 12.0m?
- strukturierter Liegebereich 4.0 m2 4.5 m2 5.5 m2 6.0 m2 7.5 m2 8.0 m2
Mehrraumlaufstall m2
- Mindestbreite der kiirzesten -- 3.0m 3.0m 30m 3.0m 3.0m
Seite
Auslauf permanent zugénglich
- Gesamtflache Auslauf 12.0m2| 14.0m2| 16.0m2 20.0m2 24.0m2 24.0m?
- davon nicht Gberdacht 6.0 m2 7.0 m2 8.0m2| 10.0m2| 12.0m2| 12.0 m2
Fresssténde (falls vorhanden)
- Breite 0.5-0.6 m | 0.5-0.6 m| 0.7-0.8 m| 0.7-0.8 m| 0.7-0.8 m| 0.7-0.8 m
- Lange 1.7m 20m 23m 25m 25m 25m
- Zirkulationsbereich hinter 2.5m 2.5m 25m 25m 2.5m 25m
den Fressstanden
Einzelbox mit permanentem Auslauf
- Boxeninnenraum 10.0 m?| 10.0m?| 12.0m? 12.0m? 14.0m? 14.0 m?
- Gesamtflache Auslauf 16.0 m?| 16.0m?| 20.0m? 20.0m? 24.0m? 24.0 m?
- davon nicht Giberdacht 8.0 m? 8.0m? 10.0m? 10.0m? 12.0m? 12.0 m?
- Mindestbreite der kiirzesten -- 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Seite
Allgemein
- Raumhoéhe 1.8m 19m 2.1m 2.3m 25m 25m
- Mindestflache fiir freie Be- 150 m?| 150 m? 150 m? 150 m?| 150 m? 150 m?

wegung

Kapitel 7: Fiitterung

Art. 7.1 Futterlager

! Es wird empfohlen, das Futterlager raumlich und 6rtlich getrennt von den Stallungen
einzurichten, um Staubbelastungen im Pferdebereich zu vermeiden.

Art. 7.2 Futterverabreichung

! Den Pferden muss zur arttypischen Beschaftigung mindest dreimal taglich gentigend Raufutter,
wie Futterstroh (Raufe/Stroheinstreu) zur Verfligung gestellt werden, ausgenommen wahrend

des Weidegangs.

2 Der Raufutteranteil der Futterration pro Tag muss mindestens 1 kg pro 100 kg Korpergewicht

betragen.

® Kraftfutter muss den Pferden individuell getrennt verabreicht werden. Eine ruhige, ungestérte
Futteraufnahme muss fur jedes Pferd gewdhrleistet sein (Anbinden, Fressstande, etc).

4 Die Futteraufnahme soll mit gesenktem Kopf erfolgen. Dazu soll vom Boden gefuttert oder die
Raufen so installiert werden, dass sich das Genick des Tieres bei der Futteraufnahme
unterhalb des Widerrists befindet.

®> Im Liegebereich ist das Anbringen von Heunetzen nicht erlaubt.
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Art. 7.3 Wasserangebot

! Pferde miissen Wasser ad libitum aufnehmen kénnen. Hierzu dienen Selbsttranken mit gutem
Wasserfluss, Niveautrdnken, Brunnen oder mehrere geflllte Eimer oder Bottiche.
2 Ausgenommen hiervon ist die Zeit wahrend des Weidegangs oder des Aufenthalts im Auslauf
zur freien Bewegung, sofern dieser nicht langer als 6 Stunden dauert.
Art. 7.4 Nahrzustand

! Der Nahrzustand der Tiere soll entsprechend der Tabelle als schlank, normal oder gedeckt
eingestuft werden kénnen.

Futterzustand | Hals Ricken und Brustkorb Becken
sehr mager sehr diinn, gratig | Dornfortsétze und Rippen Beckenknochen stark herausragend, tie-
deutlich hervortretend fe Grube seitlich des Schweifs
mager dinn Dornfortsatze konturiert, Beckenknochen noch sichtbar, Gewebe
Rippen gut erkennbar am Schweifansatz eingefallen
schlank schlank Dornfortsatze verstrichen, Kruppe abgerundet, geringe Gruben
Rippen schwach sichtbar seitlich des Schweifansatzes
normal keine Kammbil- | Rippen leicht tastbar runde Kruppe, Hifthécker leicht tastbar
dung (ausser bei
Hengsten)
gedeckt leichter Kamm, Rippen nur unter Druck tast- | Hifthécker nur noch unter Druck tastbar
breit und fest bar
sehr fett ausgepragter Rippen nicht mehr tastbar, | Hufthdcker nicht mehr tastbar, tiefe Spal-
Kamm, breit und | breiter Ricken mit tiefer te in der Kruppe
fett, Fettfalten Rinne in der Mittellinie

Kapitel 8: Pflegezustand der Pferde

Art. 8.1 Sauberkeit
! Die Pferde sollen nicht tibermassig mit Kot, Urin oder Schweisskrusten verschmutzt sein.
Art. 8.2 Hufpflege

! Hufe sind so zu pflegen, dass die Pferde anatomisch richtig stehen kénnen, ihre Bewegung
nicht beeintrachtigt ist und dem Auftreten von Hufkrankheiten vorgebeugt wird.

Art. 8.3 Entwurmung

! Die Entwurmung muss mindestens einmal pro Jahr erfolgen oder es muss mindestens einmal
pro Jahr eine Sammelkotprobe genommen werden

Kapitel 9: Dokumentation, Information und Kontrolle

Dokumentation

Art. 9.1 Griinde fiir eine minimale Dokumentation

! Um die Vorgange auf dem Pferdebetrieb nachvollziehbar und gegen aussen kommunizierbar
zu machen, aber auch um als Bewirtschafterln des Pferdebetriebes auf dem neuesten Stand
Zu sein, ist eine minimale Dokumentation nétig und sinnvoll.
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Art. 9.2 Weidejournal

1 Zur Dokumentation des Weideganges und / oder des Auslaufes zur freien Bewegung muss ein
nachvollziehbares und tagesaktuell gefiihrtes Weidejournal vorhanden sein.

2 Im Weidejournal muss jede Benutzung der Weide oder des Auslaufes zur freien Bewegung fur
jedes einzelne Pferd dokumentiert werden.

® Fur Tiere, die wahrend einer gewissen Zeitspanne dauernd Zugang zu einer Weide haben,
muss nur am ersten und am letzten Tag dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung im
Auslaufjournal gemacht werden.

Art. 9.3 Behandlungsjournal

! Es wird empfohlen, Behandlungen mit Medikamenten in einem Behandlungsjournal zu
notieren. Fur Pferde, die als Nutztiere gemeldet sind, muss der Medikamenteneinsatz
dokumentiert werden.

Art. 9.4 Stallskizze

! Es muss eine aktuelle Skizze des gesamten Stalles und des Laufhofs vorgewiesen werden
koénnen.

2 Auf der Skizze mussen die relevanten Abmessungen und Flachen, sowie die maximal
zulassige Anzahl Tiere vermerkt sein.

Art. 9.5 Aufbewahrung weiterer Dokumente

! Es wird empfohlen, einen Ordner mit folgenden Dokumenten anzulegen
Weidejournal

Behandlungsjournal Tierarzneimittel

Kontrollprotokoll der Betriebsfreigabe

Protokolle der unangemeldeten Betriebskontrollen
Labelvereinbarung fur STS-Pferdelabel

Richtlinien STS-Pferdelabel in der aktuellsten Fassung

2 Diese Dokumente sollten wahrend mindestens 3 Jahren aufbewahrt werden.

~o o0 oW

Kontrollen

Art. 9.6 Zustandigkeiten des Kontrolldienstes STS
! Der Kontrolldienst STS (im Folgenden Kontrollstelle genannt) ist mit der Kontrolle beztiglich der
Einhaltung der vorliegenden Richtlinien betraut.

2 Den Mitarbeiterinnen der Kontrollstelle ist tagstiber jederzeit uneingeschrankt Zutritt zur
gesamten Pferdehaltung und Einblick in alle relevanten Dokumente der Pferdehaltung zu
gewahren.

Art. 9.7 Betriebsaufnahme

1 Jeder Pferdebetrieb wird durch die Kontrollstelle in einer gemeinsam vereinbarten
Betriebsaufnahmekontrolle beurteilt. Dabei werden die Stallmasse, der Zustand des Stalles, die
Auslaufe, die Weide sowie die Pferde gemass diesen Richtlinien tberpruift.

2 Bei Einhaltung aller Richtlinienpunkte wird der Pferdebetrieb fur das STS-Pferdelabel
anerkannt.
Art. 9.8 Ordentliche Kontrollen
! Die Kontrollstelle fiihrt bei jedem STS-Pferdelabel-Betrieb mindestens einmal alle zwei Jahre
unangemeldet eine Betriebskontrolle durch.
2 Bei Beanstandungen gemass separaten Anerkennungskriterien kann eine Nachkontrolle
angeordnet werden.
Art. 9.9 Beschwerdeverfahren

! Gegen den Befund einer Kontrolle kann begriindet und schriftlich eine Einsprache eingereicht
werden.
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2 Die Einspracheadresse, Fristen und weitere Angaben sind auf den Kontrollprotokollen zu
finden oder kdnnen bei der Kontrollstelle nachgefragt werden.

Information

Art. 9.10 Meldungen an die Kontrollstelle

1 Wechsel der Bewirtschafterin/des Bewirtschafters sowie bauliche Anderungen bestehender
Stallungen im Bereich der Pferdehaltung sollen der Kontrollstelle gemeldet werden, um
unnotigen Aufwand bei den unangemeldeten Kontrollen zu vermeiden.

2 Wenn durch ausserordentliche Umstande die vorliegenden Richtlinien nicht eingehalten
werden kénnen, muss die Bewirtschafterin/der Bewirtschafter die Kontrollstelle umgehend
dartiber informieren.

Kapitel 10: Sanktionen und Ausschluss

Art. 10.1 Folgen des Nichteinhaltens der Richtlinien

! Das Nichteinhalten der STS-Pferdelabel-Richtlinien hat fir den betreffenden Pferdebetrieb je
nach Schwere der Abweichungen Auflagen, Nachkontrollen oder Sanktionen zur Folge.

2 Je nach Schwere der Abweichungen kann die Sanktion eine schriftliche Verwarnung, ein
befristetes Aussetzen der Anerkennung oder der Ausschluss aus dem Label sein.

® Sanktionen werden von der Lenkungskommission (siehe Art. 11.1) basierend auf den
Kontrollbefunden ausgesprochen.

* Der Ausschluss eines Pferdehalters erfolgt in Absprache zwischen der Lenkungskommission
und der Kontrollstelle sowie unter Anhérung des betroffenen Pferdehalters.

Kapitel 11: Lenkung und Entwicklung des STS-Pferdelabels

Art. 11.1 Lenkungskommission

! Die Lenkungskommission setzt sich zusammen aus 3 bis 5 Fachpersonen des STS. Der
Geschaéftsfuhrer Fachbereiche, der Leiter der Kontrollstelle sowie ein Mitglied des
Zentralvorstandes des STS sind automatisch Mitglieder der Lenkungskommission.

2 Die Lenkungskommission ist zustandig fur das Tagesgeschaft des STS-Pferdelabels. Dieses
beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:

a. Aufnahme neuer Pferdebetriebe ins STS-Pferdelabel
b. Information der teiinehmenden Pferdebetriebe iber Neuerungen, labelbezogene

Entscheide etc.
c. Entscheid uber Sanktionen bei Nichteinhaltung der Richtlinien
d. Technische Weiterentwicklung der Richtlinien

Art. 11.2 Labelkomitee

! Das Labelkomitee setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Lenkungskommission sowie
aus 4 bis 6 externen Fachleuten und Persodnlichkeiten aus dem Bereich des Pferdesports und

der Pferdehaltung.
> Das Labelkomitee berat Uiber die Zielsetzungen des STS-Pferdelabels und gibt Impulse zur
Weiterentwicklung des Labelprogrammes. Es vertritt das STS-Pferdelabel gegen aussen.
Art. 11.3 Anpassung der Richtlinien
! Die vorliegenden Richtlinien fiir das STS-Pferdelabel kénnen jeweils an neue Erkenntnisse der
artgerechten Tierhaltung durch den STS angepasst werden.
2 Anpassungen werden den Pferdebetrieben friihzeitig mitgeteilt.

® Fur nétige Anpassungen an den Bauten und am Management werden angemessene Fristen
gewahrt.
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SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Kontrollgebuhren fur das STS-Pferdelabel

Gemass: Richtlinien STS-Pferdelabel: Anforderungen an die tierfreundliche Haltung von
Pferden; gliltig ab 1. Januar 2011

Die Anmeldung fur das STS-Pferdelabel kostet CHF 200.00 zuziiglich MWST (Total
CHF 215.40). Die Einzahlung des Betrages ist Voraussetzung fiir die Bearbeitung einer
Anmeldung und berechtigt nach erfolgter Zahlung zur Betriebsaufnahmekontrolle ge-
mass Richtlinien und, sofern die Betriebsaufnahme zur Anerkennung der Pferdehaltung
fuhrt, zur Erlangung der Stallplakette fur das laufende Kalenderjahr.

Aufgenommene Pferdehaltungen bezahlen pro Kalenderjahr eine Gebuhr von
CHF 100.00 zuziiglich MWST (Total CHF 107.70) Die GebUhrenrechnung wird jeweils
am Ende des vorausgegangenen Kalenderjahres verschickt und ist bis spatestens auf
den Beginn des jeweiligen Kalenderjahres zu bezahlen. Die Gebuhr fur das erste ange-
brochene Jahr ist pro rata temporis (fur die teilinehmenden Monate des Kalenderjahres)
geschuldet und ist innert 30 Tagen nach Rechnungstellung zu bezahlen. Die Einzah-
lung des Betrages innerhalb der Zahlungsfrist berechtigt zur Beibehaltung der Stallpla-
kette, sofern die ordentlichen Kontrollen nicht zu einem Ausschluss aus dem STS-
Pferdelabel fuhren. Bei Nichteinbezahlung des Betrages erlischt nach einmaliger Mah-
nung die Berechtigung zur Teilnahme am STS-Pferdelabel. Der Wiedereinstieg erfor-
dert eine erneute Anmeldung mit Betriebsaufnahmekontrolle.

Muss aufgrund von Mangeln anlasslich einer Betriebsaufnahmekontrolle oder einer or-
dentlichen Kontrolle eine Nachkontrolle erfolgen, so fallt eine zusatzliche Kontrollgebuhr
von CHF 250.00 zuzuglich MWST (Total CHF 269.25) an, welche vom Kontrolldienst
STS in Rechnung gestellt wird. Bei Nichteinbezahlung des Betrages erlischt nach ein-
maliger Mahnung die Berechtigung zur Teilnahme am STS-Pferdelabel. Der Wiederein-
stieg erfordert eine erneute Anmeldung mit Betriebsaufnahmekontrolle.

Diese Geblhren kdnnen vom Schweizer Tierschutz STS einseitig erhéht werden. Eine

Erhdhung ist den Pferdebetrieben mindestens sechs Monate im Voraus und schriftlich
bekannt zu geben.

Schweizer Tierschutz STS 25.01.2018
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	3 Mindestens die Hälfte der minimalen Auslaufgrösse muss ungedeckt sein.
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	1 Die Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf besteht per Definition aus mindestens zwei getrennten Funktionsbereichen (Liegefläche, Auslauf).
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	1 Um ungehindert in den Bereichen zirkulieren zu können, müssen 2 oder mehr Durchgänge von mindestens 1 m oder ein breiter Durchgang von mindestens 2.5 m vorhanden sein.

	Art. 4.11 Fressstände
	1 Sind Fressstände vorhanden, so müssen diese zwischen 0.7 und 0.8 m breit sowie 2.5 m lang sein.
	2 Der Zirkulationsbereich hinter den Fressständen ist mindestens 2.5 m breit.

	Art. 4.12 Integration von Pferden in eine Gruppe
	1 Die Integration neuer Pferde in eine Gruppe muss unter Beobachtung erfolgen. Es muss deshalb bei Bedarf eine Box installiert oder ein Bereich vom Gruppenstall abgetrennt werden können, welche Sicht und Hörkontakt zwischen dem neuen Pferd und seinen künftigen Stallgenossen gewährleisten und eine schrittweise Eingliederung ermöglichen.
	2 Die Haltung in der Integrationsbox darf nicht länger als 6 Monate dauern.
	3 Die Anforderungen an Integrationsboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit permanentem Auslauf nach Art. 4.15.

	Art. 4.13 Behandlung und Pflege kranker oder verletzter Tiere
	1 Kranke und verletzte Tiere müssen besonders beachtet werden und bedürfen unter Umständen spezieller Unterbringung.
	2 Es muss bei Bedarf eine Krankenbox eingerichtet werden können.
	3 Die Anforderungen an Krankenboxen entsprechen in der Regel denjenigen der Einzelboxen mit permanentem Auslauf nach Art. 4.15. In Absprache mit dem Tierarzt kann die Krankenbox auch geringere Masse aufweisen.

	Art. 4.14 Abfohlboxen
	1 Stuten dürfen von 10 Tagen vor bis maximal 10 Tage nach dem Abfohlen einzeln gehalten werden.
	2 Die Anforderungen an Abfohlboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit permanentem Auslauf gemäss Art. 4.15.

	Einzelboxen mit permanent zugänglichem Auslauf
	Art. 4.15 Masse für Einzelboxen mit permanentem Auslauf
	1 Die Grösse der Boxe soll ein ungehindertes Drehen und Hinlegen sowie das Ausführen einiger Schritte im wettergeschützten Bereich ermöglichen. Die Mindestmasse finden sich in der Tabelle im Art. 6.1.
	2 Der permanent zugängliche Auslauf soll ein Minimum an Bewegung im Freien ermöglichen. Die Mindestmasse finden sich in der Tabelle im Art. 6.1.
	3 Die Breite sowohl der Box als auch des Auslaufs darf an der schmalsten Stelle 3 m nicht unterschreiten.
	4 Mindestens die Hälfte der minimalen Auslaufgrösse muss ungedeckt sein.

	Art. 4.16 Voraussetzungen für die Haltung in Einzelboxen
	1 Für Pferde, welche in Einzelboxen gehalten werden, muss der Weidegang / die freie Bewegung (Definition gemäss Kapitel 5) in Gruppen erfolgen.
	2 Ausnahmen zur Weide in Gruppen können für kranke oder verletzte Pferde, für neu zu integrierende Pferde in den ersten 30 Tagen, sowie für säugende Stuten in Einzelhaltung gemacht werden, wenn es die Umstände erfordern.


	Kapitel 5: Weidegang und freie Bewegung
	Definitionen
	Art. 5.1 Definition Weide
	1 Als Weide gilt eine mit Gräsern und Kräutern bewachsene, den Tieren zur Verfügung stehende Grünfläche.

	Art. 5.2 Definition freie Bewegung
	1 Als freie Bewegung gemäss diesen Richtlinien gilt Bewegung im Freien, bei der das Tier ungehindert durch Fesseln, Zügel, Leinen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen über die Schrittart die Richtung und die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung selber bestimmen kann.
	2 Dabei müssen auch die schnelleren Gangarten Trab und Galopp ausgeführt werden können.

	Anforderungen an den Weidegang und die freie Bewegung
	Art. 5.3 Weidegang
	1 Die Pferde müssen während der Vegetationsperiode regelmässig geweidet werden.
	2 Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist den Tieren an mindestens 26 Tagen pro Monat für mindestens 2 Stunden täglich Weidegang zu gewähren. Ausnahmen sind möglich während oder nach starkem Niederschlag oder im Frühjahr, solange die Vegetation standortbedingt noch keinen Weidegang erlaubt. Zur Anweidung oder bei gesundheitlichen Problemen kann alternativ auch ein Aktivtrail für denselben Zeitraum gegeben werden.

	Art. 5.4 Freie Bewegung
	1 Vom 1. November bis zum 30. April ist den Tieren an mindestens 13 Tagen pro Monat freie Bewegung gemäss obiger Definition zu gewähren.
	2 Dies kann auf einer Winterweide oder alternativ auf einem genügend grossen Allwetterauslaufplatz gewährt werden.

	Art. 5.5 Voraussetzungen an die Weidefläche und den Auslauf zur freien Bewegung
	1 Die Weidefläche bzw. der Auslauf zur freien Bewegung muss mindestens 150 m² pro Pferd betragen.
	2 Werden die Pferde während mehr als 6 Stunden auf der Weide oder im Auslauf zur freien Bewegung belassen, so muss ihnen Wasser zur Verfügung stehen.

	Art. 5.6 Zäune und Auslaufbegrenzungen
	1 Zäune und Auslaufabgrenzungen müssen gut sichtbar sein.
	2 Zäune dürfen das Durchtreten und Hängenbleiben der Pferdehufe nicht erlauben (Knotengitter etc.) und sollten so instand gehalten werden, dass die Verletzungs- und Ausbruchgefahr minimiert werden kann.


	Kapitel 6: Mindestmasse
	Art. 6.1 Mindestmasse pro Pferd
	1 Die Masse in der folgenden Tabelle müssen pro Pferd vorhanden sein.
	2 Die in der Schweizerischen Tierschutzverordnung allenfalls genannten Toleranzwerte gelten in diesen Richtlinien nicht.


	Kapitel 7: Fütterung
	Art. 7.1 Futterlager
	1 Es wird empfohlen, das Futterlager räumlich und örtlich getrennt von den Stallungen einzurichten, um Staubbelastungen im Pferdebereich zu vermeiden.

	Art. 7.2 Futterverabreichung
	1 Den Pferden muss zur arttypischen Beschäftigung mindest dreimal täglich genügend Raufutter, wie Futterstroh (Raufe/Stroheinstreu) zur Verfügung gestellt werden, ausgenommen während des Weidegangs.
	2 Der Raufutteranteil der Futterration pro Tag muss mindestens 1 kg pro 100 kg Körpergewicht betragen.
	3 Kraftfutter muss den Pferden individuell getrennt verabreicht werden. Eine ruhige, ungestörte Futteraufnahme muss für jedes Pferd gewährleistet sein (Anbinden, Fressstände, etc).
	4 Die Futteraufnahme soll mit gesenktem Kopf erfolgen. Dazu soll vom Boden gefüttert oder die Raufen so installiert werden, dass sich das Genick des Tieres bei der Futteraufnahme unterhalb des Widerrists befindet.
	5 Im Liegebereich ist das Anbringen von Heunetzen nicht erlaubt.

	Art. 7.3 Wasserangebot
	1 Pferde müssen Wasser ad libitum aufnehmen können. Hierzu dienen Selbsttränken mit gutem Wasserfluss, Niveautränken, Brunnen oder mehrere gefüllte Eimer oder Bottiche.
	2 Ausgenommen hiervon ist die Zeit während des Weidegangs oder des Aufenthalts im Auslauf zur freien Bewegung, sofern dieser nicht länger als 6 Stunden dauert.

	Art. 7.4 Nährzustand
	1 Der Nährzustand der Tiere soll entsprechend der Tabelle als schlank, normal oder gedeckt eingestuft werden können.


	Kapitel 8: Pflegezustand der Pferde
	Art. 8.1 Sauberkeit
	1 Die Pferde sollen nicht übermässig mit Kot, Urin oder Schweisskrusten verschmutzt sein.

	Art. 8.2 Hufpflege
	1 Hufe sind so zu pflegen, dass die Pferde anatomisch richtig stehen können, ihre Bewegung nicht beeinträchtigt ist und dem Auftreten von Hufkrankheiten vorgebeugt wird.

	Art. 8.3 Entwurmung
	1 Die Entwurmung muss mindestens einmal pro Jahr erfolgen oder es muss mindestens einmal pro Jahr eine Sammelkotprobe genommen werden


	Kapitel 9: Dokumentation, Information und Kontrolle
	Dokumentation
	Art. 9.1 Gründe für eine minimale Dokumentation
	1 Um die Vorgänge auf dem Pferdebetrieb nachvollziehbar und gegen aussen kommunizierbar zu machen, aber auch um als BewirtschafterIn des Pferdebetriebes auf dem neuesten Stand zu sein, ist eine minimale Dokumentation nötig und sinnvoll.

	Art. 9.2 Weidejournal
	1 Zur Dokumentation des Weideganges und / oder des Auslaufes zur freien Bewegung muss ein nachvollziehbares und tagesaktuell geführtes Weidejournal vorhanden sein.
	2 Im Weidejournal muss jede Benutzung der Weide oder des Auslaufes zur freien Bewegung für jedes einzelne Pferd dokumentiert werden.
	3 Für Tiere, die während einer gewissen Zeitspanne dauernd Zugang zu einer Weide haben, muss nur am ersten und am letzten Tag dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung im Auslaufjournal gemacht werden.

	Art. 9.3 Behandlungsjournal
	1 Es wird empfohlen, Behandlungen mit Medikamenten in einem Behandlungsjournal zu notieren. Für Pferde, die als Nutztiere gemeldet sind, muss der Medikamenteneinsatz dokumentiert werden.

	Art. 9.4 Stallskizze
	1 Es muss eine aktuelle Skizze des gesamten Stalles und des Laufhofs vorgewiesen werden können.
	2 Auf der Skizze müssen die relevanten Abmessungen und Flächen, sowie die maximal zulässige Anzahl Tiere vermerkt sein.

	Art. 9.5 Aufbewahrung weiterer Dokumente
	1 Es wird empfohlen, einen Ordner mit folgenden Dokumenten anzulegen
	a. Weidejournal
	b. Behandlungsjournal Tierarzneimittel
	c. Kontrollprotokoll der Betriebsfreigabe
	d. Protokolle der unangemeldeten Betriebskontrollen
	e. Labelvereinbarung für STS-Pferdelabel
	f. Richtlinien STS-Pferdelabel in der aktuellsten Fassung

	2 Diese Dokumente sollten während mindestens 3 Jahren aufbewahrt werden.

	Kontrollen
	Art. 9.6 Zuständigkeiten des Kontrolldienstes STS
	1 Der Kontrolldienst STS (im Folgenden Kontrollstelle genannt) ist mit der Kontrolle bezüglich der Einhaltung der vorliegenden Richtlinien betraut.
	2 Den MitarbeiterInnen der Kontrollstelle ist tagsüber jederzeit uneingeschränkt Zutritt zur gesamten Pferdehaltung und Einblick in alle relevanten Dokumente der Pferdehaltung zu gewähren.

	Art. 9.7 Betriebsaufnahme
	1 Jeder Pferdebetrieb wird durch die Kontrollstelle in einer gemeinsam vereinbarten Betriebsaufnahmekontrolle beurteilt. Dabei werden die Stallmasse, der Zustand des Stalles, die Ausläufe, die Weide sowie die Pferde gemäss diesen Richtlinien überprüft.
	2 Bei Einhaltung aller Richtlinienpunkte wird der Pferdebetrieb für das STS-Pferdelabel anerkannt.

	Art. 9.8 Ordentliche Kontrollen
	1 Die Kontrollstelle führt bei jedem STS-Pferdelabel-Betrieb mindestens einmal alle zwei Jahre unangemeldet eine Betriebskontrolle durch.
	2 Bei Beanstandungen gemäss separaten Anerkennungskriterien kann eine Nachkontrolle angeordnet werden.

	Art. 9.9 Beschwerdeverfahren
	1 Gegen den Befund einer Kontrolle kann begründet und schriftlich eine Einsprache eingereicht werden.
	2 Die Einspracheadresse, Fristen und weitere Angaben sind auf den Kontrollprotokollen zu finden oder können bei der Kontrollstelle nachgefragt werden.

	Information
	Art. 9.10 Meldungen an die Kontrollstelle
	1 Wechsel der Bewirtschafterin/des Bewirtschafters sowie bauliche Änderungen bestehender Stallungen im Bereich der Pferdehaltung sollen der Kontrollstelle gemeldet werden, um unnötigen Aufwand bei den unangemeldeten Kontrollen zu vermeiden.
	2 Wenn durch ausserordentliche Umstände die vorliegenden Richtlinien nicht eingehalten werden können, muss die Bewirtschafterin/der Bewirtschafter die Kontrollstelle umgehend darüber informieren.


	Kapitel 10: Sanktionen und Ausschluss
	Art. 10.1 Folgen des Nichteinhaltens der Richtlinien
	1 Das Nichteinhalten der STS-Pferdelabel-Richtlinien hat für den betreffenden Pferdebetrieb je nach Schwere der Abweichungen Auflagen, Nachkontrollen oder Sanktionen zur Folge.
	2 Je nach Schwere der Abweichungen kann die Sanktion eine schriftliche Verwarnung, ein befristetes Aussetzen der Anerkennung oder der Ausschluss aus dem Label sein.
	3 Sanktionen werden von der Lenkungskommission (siehe Art. 11.1) basierend auf den Kontrollbefunden ausgesprochen.
	4 Der Ausschluss eines Pferdehalters erfolgt in Absprache zwischen der Lenkungskommission und der Kontrollstelle sowie unter Anhörung des betroffenen Pferdehalters.


	Kapitel 11: Lenkung und Entwicklung des STS-Pferdelabels
	Art. 11.1 Lenkungskommission
	1 Die Lenkungskommission setzt sich zusammen aus 3 bis 5 Fachpersonen des STS. Der Geschäftsführer Fachbereiche, der Leiter der Kontrollstelle sowie ein Mitglied des Zentralvorstandes des STS sind automatisch Mitglieder der Lenkungskommission.
	2 Die Lenkungskommission ist zuständig für das Tagesgeschäft des STS-Pferdelabels. Dieses beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:
	a. Aufnahme neuer Pferdebetriebe ins STS-Pferdelabel
	b. Information der teilnehmenden Pferdebetriebe über Neuerungen, labelbezogene Entscheide etc.
	c. Entscheid über Sanktionen bei Nichteinhaltung der Richtlinien
	d. Technische Weiterentwicklung der Richtlinien


	Art. 11.2 Labelkomitee
	1 Das Labelkomitee setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Lenkungskommission sowie aus 4 bis 6 externen Fachleuten und Persönlichkeiten aus dem Bereich des Pferdesports und der Pferdehaltung.
	2 Das Labelkomitee berät über die Zielsetzungen des STS-Pferdelabels und gibt Impulse zur Weiterentwicklung des Labelprogrammes. Es vertritt das STS-Pferdelabel gegen aussen.

	Art. 11.3 Anpassung der Richtlinien
	1 Die vorliegenden Richtlinien für das STS-Pferdelabel können jeweils an neue Erkenntnisse der artgerechten Tierhaltung durch den STS angepasst werden.
	2 Anpassungen werden den Pferdebetrieben frühzeitig mitgeteilt.
	3 Für nötige Anpassungen an den Bauten und am Management werden angemessene Fristen gewährt.
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Kapitel 1: Einleitung

Zurzeit ist die Mehrheit der Equiden in der Schweiz in einem Einzelboxen-Haltungssystem aufge-
stallt. Da die durchschnittliche Nutzung der Pferde nicht Giber 6 Stunden pro Woche liegt, kommt
dem Haltungssystem eine wichtige Rolle zu, da die meisten Pferde die restlichen 23 Stunden des
Tages in dieser Umgebung verbringen mussen.

Die Haltung unterliegt verschiedenen Einflliissen, wie der Gesetzgebung, dem aktuellen Wissens-
stand bezlglich der Bedurfnisse der Pferde, der Nutzungsart, den Platzverhaltnissen, dem ge-
sundheitlichen Zustand des Tieres und nicht zuletzt den menschlichen Vorlieben. Flr den Schwei-
zer Tierschutz STS (im Folgenden STS genannt) sind jedoch vor allem der aktuelle Wissensstand
bezlglich der Bedurnisse der Tiere, der gesundheitliche Zustand des Tieres und die Gesetzgebung
ausschlaggebend fiir die Beurteilung eines Haltungssystems.

Pferde sind Herdentiere mit einem ausgepragten Bewegungsdrang. Den Grossteil eines Tages
verbringen sie mit der Nahrungsaufnahme und der damit verbundenen stetigen Bewegung im
Schritt. Aus diesen Griinden kommt eine Haltung in Gruppen mit einem gut strukturierten Auslauf
samt regelmassigem Weidegang dem natirlichen Habitat eines Pferdes am nachsten.

Um dieses Haltungssystem zu fordern, ruft der STS ein Label fir Pferdehaltung ins Leben.

Offen ist das Label fur alle, welche den Pferden das Leben in der Gruppe ermdoglichen, sei dies in
einem Privat-, Reit-, Pensions-, Sport- oder Therapiestall.

Kapitel 2: Rechte aus der Teilnahme am STS-Pferdelabel

Art. 2.1 Benutzung der Stallplakette

' Pferdebetriebe, welche fiir das STS-Pferdelabel anerkannt sind, erhalten das Recht, die STS-
Pferdelabel-Plaquette zu benutzen.

2 Diese soll an einer der zum anerkannten Pferdebetrieb gehérenden Stallungen aufgehangt
werden.

* Die teilnehmenden Pferdebetriebe erhalten jahrlich eine Jahres-Kontrolimarke, welche auf die
STS-Pferdelabel-Plaquette aufgeklebt wird und die Aktualitat der Labelteilnahme dokumentiert.

Art. 2.2 Werbung mit dem STS-Logo

' Anerkannte STS-Pferdelabel-Betriebe diirfen damit werben, dass die Haltungsform ihrer Pferde
vom STS regelmassig unangemeldet kontrolliert und als besonders pferdefreundlich eingestuft
wird.

2 Die Logos des STS und des STS-Pferdelabels, welche in den Anhangen des Labelvertrages zu
finden sind, durfen in direktem Zusammenhang mit Aussagen zur ausgezeichneten Pferdehal-
tungsform und ausschliesslich mit dieser verwendet werden.

* Die Bezugnahme auf den STS im Zusammenhang mit Aussagen, welche sich nicht ausdriick-
lich auf die Haltungsform beziehen — wie zum Beispiel Aussagen zu Ausbildungskonzepten,
Pferdezucht oder Ahnlichem — ist nicht erlaubt.





Kapitel 3: Grundvoraussetzungen fur die Teilnahme
Art. 3.1 Wer kann mit dem Label ausgezeichnet werden

' Mit dem STS-Pferdelabel konnen Pferdebetriebe ausgezeichnet werden, welche die vorliegen-
den Richtlinien STS-Pferdelabel einhalten.
2 Als "Pferdebetrieb" und damit als auszuzeichnende Einheit konnen folgende Betriebsformen

gelten:
a. Landwirtschaftsbetriebe gemass der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (SR 910.91)

b. Nichtlandwirtschaftliche, auf Ertrag ausgerichtete Pferdehaltungsbetriebe, welche rechtlich,
wirtschaftlich und organisatorisch selbstandig sind und deren Bewirtschafterln selbstéandig
und unabgangig von Dritten Entscheide zur Fihrung des Pferdebetriebes treffen kann.

c. Private Pferdehaltungen, deren Bewirtschafterin selbstandig und unabgangig von Dritten
Entscheide zur Fiihrung des Pferdebetriebes treffen kann und welche optisch und raumlich

klar identifizierbar sind.
® Wenn obige Forderungen nicht erflillt werden kénnen, kann das Label vergeben werden, falls

folgende Kriterien erflllt sind:

a. Eindeutiger, fur die Kunden / Besucher einfach identifizierbarer Name
b. optisch oder rdumlich klar von anderen Pferdehaltungen abgrenzbar
c. Bewirtschafterln der Pferdehaltung klar identifizierbar

Art. 3.2 Aufnahme und Geltungsbereich

' Der Entscheid Uber eine allfallige Aufnahme liegt allein beim STS

2 Ausgezeichnet wird ein Pferdebetrieb als Ganzes. Die Richtlinien missen demnach fir alle auf
diesem Pferdebetrieb lebenden Pferde umgesetzt und eingehalten werden.

Art. 3.3 Gesetzliche Grundlagen

' Auf dem Pferdebetrieb miissen die folgenden gesetzlichen Grundlagen fir alle Tiere eingehal-
ten werden.
a. Tierschutzgesetz (SR 455)
b. Tierschutzverordnung (SR 455.1)
c. Verordnung des BVet Uber die Haltung von Nutztieren und Haustieren (SR 455.110.1)

2 Die Uberpriifung der allgemeinen gesetzlichen Grundlagen obliegt im Allgemeinen den zustan-
digen kantonalen Behoérden.

Kapitel 4: Anforderungen an die Stallhaltung der Pferde

Allgemeine Anforderungen

Art. 4.1 Haltungsform

' Grundsatzlich wird die Haltung der Pferde in Gruppen gefordert.
2 Ausnahmen zur Gruppenhaltung sind in folgenden Fallen moglich:

a. Beim kurzzeitigen Anbinden wahrend der Futteraufnahme, der Pflege, wahrend Anlassen
oder in vergleichbaren Situationen.
FuUr kranke oder verletzte Tiere.
Zur Integration von Pferden in eine Gruppe oder zur Bildung neuer Gruppen.
Fir Stuten rund um das Abfohlen.
In begrindeten Ausnahmefallen ist auch eine Unterbringung weiterer Pferde in einer Boxe
mit permanent zuganglichem Auslauf gemass Art. 4.15 erlaubt. Die Anzahl so gehaltener
Pferde darf maximal 1/3 des gesamten Pferdebestandes betragen.

Art. 4.2 Einstreu

' Die Liegeflachen missen ausreichend mit geeigneter, trockener und sauberer Einstreu verse-
hen sein.

©cooo
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2 Bei Gummimatten betragt die Mindesteinstreu 5 cm, bei anderem Untergrund 10 cm.
* Die Mindestmasse finden sich unter Art. 6.1.

Art. 4.3 Durchgange und Tiiren

' Es dirfen im ganzen Stall keine Engpasse (Turen oder Durchgange < 1 m) oder Sackgassen
bestehen.

Art. 4.4 Zaune, Gatter und Stallbegrenzungen

' Zaune, Gatter und Stallabgrenzungen, mit welchen Pferde direkt in Kontakt kommen kénnen,
mussen gut sichtbar sein und derart ausgestaltet sein, dass das Durchtreten und Hangenblei-
ben mit den Pferdehufen nicht mdglich ist (Kein Knotengitter etc.).

Art. 4.5 Deckenhohe
' Die Mindestdeckenhdhe richtet sich nach der Widerristhéhe des grossten Pferdes im Bestand
(Siehe Art. 6.1).
2 Gemessen wird ab maximaler Einstreuhdhe.

Art. 4.6 Stallklima

' Das Stallklima soll dem Aussenklima in Geruch, Staub und Temperatur entsprechen.
2 Die Beleuchtung im Bereich der Tiere erfolgt durch Tageslicht.

Art. 4.7 Auslauf

' Allen Pferden muss ein Auslauf permanent zur Verfligung stehen.

2 Dessen Mindestgrosse bemisst sich, je nach Haltungssystem, nach der Tabelle in Art. 6.1.
® Mindestens die Halfte der minimalen Auslaufgrosse muss ungedeckt sein.

* Im Auslauf dirfen keine Engpasse (< 1 m) oder Sackgassen bestehen.

Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf
Art. 4.8 Definition Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf
' Die Gruppenhaltung mit permanentem Auslauf besteht per Definition aus mindestens zwei ge-

trennten Funktionsbereichen (Liegeflache, Auslauf).

2 Es werden drei getrennte Funktionsbereiche (Liegebereich, Fressbereich und Aufenthaltsbe-
reich) empfohlen.

Art. 4.9 Liegeflachen

' Im Gruppenstall sind zwei Liegeflachenformen moglich.
a. In einem strukturiertem Liegebereich ist die Liegeflache raumlich, z. B. durch Raumteiler,
strukturiert und der Fressbereich liegt ausserhalb der Liegeflache.
b. In einem Einraumliegebereich ist die Liegeflache nicht strukturiert und/oder es wird in der
Liegeflache gefittert.
2 Die Liegeflachen missen je nach Art der Liegeflache mindestens die Masse der Tabelle unter
Art. 6.1 aufweisen.
* In Gruppen ab funf gut vertraglichen Pferden kann die minimale Gesamtliegeflache um 20 %
reduziert werden.
* Stromfiihrende Steuereinrichtungen oder Boxenabtrennungen im Bereich der Liegeflache sind
verboten.

Art. 4.10 Durchgénge und Tiiren

' Um ungehindert in den Bereichen zirkulieren zu kénnen, missen 2 oder mehr Durchgénge von
mindestens 1 m oder ein breiter Durchgang von mindestens 2.5 m vorhanden sein.
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Art. 4.11 Fressstiande
' Sind Fressstéande vorhanden, so miissen diese zwischen 0.7 und 0.8 m breit sowie 2.5 m lang
sein.
2 Der zirkulationsbereich hinter den Fressstanden ist mindestens 2.5 m breit.

Art. 4.12 Integration von Pferden in eine Gruppe

' Die Integration neuer Pferde in eine Gruppe muss unter Beobachtung erfolgen. Es muss des-
halb bei Bedarf eine Box installiert oder ein Bereich vom Gruppenstall abgetrennt werden kén-
nen, welche Sicht und Horkontakt zwischen dem neuen Pferd und seinen kinftigen Stallgenos-
sen gewahrleisten und eine schrittweise Eingliederung ermdglichen.

2 Die Haltung in der Integrationsbox darf nicht langer als 6 Monate dauern.
* Die Anforderungen an Integrationsboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit perma-
nentem Auslauf nach Art. 4.15.
Art. 4.13 Behandlung und Pflege kranker oder verletzter Tiere
' Kranke und verletzte Tier miissen besonders beachtet werden und bedtirfen unter Umstanden
spezieller Unterbringung.
2 Es muss bei Bedarf eine Krankenbox eingerichtet werden kénnen.

* Die Anforderungen an Krankenboxen entsprechen in der Regel denjenigen der Einzelboxen mit
permanentem Auslauf nach Art. 4.15. In Absprache mit dem Tierarzt kann die Krankenbox auch
geringere Masse aufweisen.

Art. 4.14 Abfohlboxen
' Stuten durfen von 10 Tagen vor bis maximal 10 Tage nach dem Abfohlen einzeln gehalten wer-

den.

2 Die Anforderungen an Abfohlboxen entsprechen denjenigen der Einzelboxen mit permanentem
Auslauf gemass Art. 4.15.

Einzelboxen mit permanent zuganglichem Auslauf
Art. 4.15 Masse fiir Einzelboxen mit permanentem Auslauf

' Die Grosse der Boxe soll ein ungehindertes Drehen und Hinlegen sowie das Ausfiihren einiger
Schritte im wettergeschutzten Bereich ermoglichen. Die Mindestmasse finden sich in der Tabel-
le im Art. 6.1.

2 Der permanent zugangliche Auslauf soll ein Minimum an Bewegung im Freien ermdglichen. Die
Mindestmasse finden sich in der Tabelle im Art. 6.1.

3 Die Breite sowohl der Box als auch des Auslaufs darf an der schmalsten Stelle 3 m nicht unter-
schreiten.

* Mindestens die Halfte der minimalen Auslaufgrésse muss ungedeckt sein.
Art. 4.16 Voraussetzungen fir die Haltung in Einzelboxen

' Fur Pferde, welche in Einzelboxen gehalten werden, muss der Weidegang / die freie Bewegung
(Definition gemass Kapitel 5) in Gruppen erfolgen.

2 Ausnahmen zur Weide in Gruppen koénnen fiir kranke oder verletzte Pferde sowie fiir sdugende
Stuten in Einzelhaltung gemacht werden, wenn es die Umstande erfordern.
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Kapitel 5: Weidegang und freie Bewegung

Definitionen
Art. 5.1 Definition Weide

' Als Weide gilt eine mit Grasern und Krautern bewachsene, den Tieren zur Verfligung stehende
Grinflache.

Art. 5.2 Definition freie Bewegung

' Als freie Bewegung gemass dieser Richtlinie gilt Bewegung im Freien, bei der das Tier unge-
hindert durch Fesseln, Zugel, Leinen, Geschirr, Stricke, Ketten oder dergleichen Gber die
Schrittart, die Richtung und die Geschwindigkeit seiner Fortbewegung selber bestimmen kann.

2 Dabei missen auch die schnelleren Gangarten Trab und Galopp ausgefiihrt werden kénnen.

Anforderungen an den Weidegang und die freie Bewegung
Art. 5.3 Weidegang

' Die Pferde missen wahrend der Vegetationsperiode regelmassig geweidet werden.

2 Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober ist den Tieren an mindestens 26 Tagen pro Monat Weidegang
zu gewahren.
Art. 5.4 Freie Bewegung
' Vom 1. November bis zum 30. April ist den Tieren an mindestens 13 Tagen pro Monat freie Be-
wegung gemass obiger Definition zu gewahren.
2 Dies kann auf einer Winterweide oder alternativ auf einem geniigend grossen Allwetterauslauf-
platz gewahrt werden.
Art. 5.5 Voraussetzungen an die Weideflache und den Auslauf zur freien Bewegung
' Die Weideflache bzw. der Auslauf zur freien Bewegung muss mindestens 150 m? pro Pferd be-
tragen.
2 Werden die Pferde wahrend mehr als 6 Stunden auf der Weide oder im Auslauf zur freien Be-
wegung belassen, so muss ihnen Wasser zur Verfligung stehen.

Art. 5.6 Zaune und Auslaufbegrenzungen

' Zaune und Auslaufabgrenzungen missen gut sichtbar sein.

Zaune durfen das Durchtreten und Hangenbleiben der Pferdehufe nicht erlauben (Knotengitter
etc.) und sollten so instand gehalten werden, dass die Verletzungs- und Ausbruchgefahr mini-
miert werden kann.

2

Kapitel 6: Mindestmasse
Art. 6.1 Mindestmasse pro Pferd

' Die Masse in der folgenden Tabelle miissen pro Pferd vorhanden sein.

2 Die in der Schweizerischen Tierschutzverordnung allenfalls genannten Toleranzwerte gelten in
dieser Richtlinie nicht.
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Widerristhéhe in cm <120 120-134 134-148 148-162 162-175 > 175

Gruppenhaltung

Liegeflache

- Einraum-Liegebereich 5.5m? 7.0 m? 8.0 m? 9.0 m? 10.5m* | 12.0 m?

- strukturierter Liegebereich 4.0 m? 4.5m? 5.5 m? 6.0 m? 7.5 m? 8.0 m?
Mehrraumlaufstall m?

- Mindestbreite der kiirzesten -- 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
Seite

Auslauf permanent zugénglich

- Gesamtflache Auslauf 120m? | 140m? | 16.0m? | 200m? | 24.0m? | 24.0 m?

- davon nicht Uberdacht 6.0 m? 7.0 m? 8.0 m? 10.0m? | 12.0m? | 12.0 m?

Fressstédnde (falls vorhanden)

- Breite 0.5-0.6m 0.5-0.6m |0.7-0.8 m  0.7-0.8 m| 0.7-0.8 m | 0.7-0.8 m

- Lange 1.7m 20m 2.3m 25m 25m 25m

- Zirkulationsbereich hinter 25m 25m 25m 2.5m 2.5m 25m
den Fressstanden

Einzelbox mit permanentem Auslauf

- Boxeninnenraum 10.0m? | 10.0m? | 12.0m? | 12.0m? | 14.0m? | 14.0 m?

- Gesamtflache Auslauf 16.0m? | 16.0m? | 20.0m? | 20.0m? | 24.0m? | 24.0 m?

- davon nicht Giberdacht 8.0 m? 8.0 m? 10.0m? | 10.0m? | 120 m? | 12.0 m?

- Mindestbreite der kiirzesten - 3.0m 3.0m 3.0m 30m 3.0m
Seite

Allgemein

- Raumhohe 1.8 m 1.9m 21m 2.3m 25m 25m

- Mindestflache fir freie Be- 150 m? 150 m? 150 m? 150 m? 150 m? 150 m?
wegung

Kapitel 7: Futterun
Art. 7.1 Futterlager

1

g

ten, um Staubbelastungen im Pferdebereich zu vermeiden.

Art. 7.2 Futterverabreichung

Es wird empfohlen das Futterlager rdumlich und 6rtlich getrennt von den Stallungen einzurich-

' Den Pferden muss zur arttypischen Beschaftigung mindest dreimal taglich geniigend Rauhfut-
ter, wie Futterstroh (Raufe/Stroheinstreu) zur Verfiigung gestellt werden, ausgenommen wah-

rend des Weidegangs.

2 Der Raufutteranteil der Futterration pro Tag muss mindestens 1 kg pro 100 kg Koérpergewicht

betragen.

* Kraftfutter muss den Pferden individuell getrennt verabreicht werden. Eine ruhige, ungestorte
Futteraufnahme muss fiir jedes Pferd gewahrleistet sein (Anbinden, Fressstande, etc).

* Die Futteraufnahme soll mit gesenktem Kopf erfolgen. Dazu soll vom Boden gefiittert oder die
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Raufen so installiert werden, dass sich das Genick des Tieres bei Futteraufnahme unterhalb
des Widerrists befindet.

® Im Liegebereich ist das Anbringen von Heunetzen nicht erlaubt.
Art. 7.3 Wasserangebot

' Pferde missen Wasser ad libitum aufnehmen kénnen. Hierzu dienen Selbsttranken mit gutem
Wasserfluss, Niveautranken, Brunnen oder mehrere gefullte Eimer oder Bottiche.
2 Ausgenommen hiervon ist die Zeit wahrend des Weidegangs oder dem Aufenthalt im Auslauf
zur freien Bewegung, sofern dieser nicht langer als 6 Stunden dauert.
Art. 7.4 Nahrzustand

' Der Nahrzustand der Tiere soll entsprechend der Tabelle als schlank, normal oder gedeckt ein-
gestuft werden kénnen.

Futterzustand | Hals Riicken und Brustkorb Becken
sehr mager sehr dinn, gratig | Dornfortsatze und Rippen Beckenknochen stark herausragend, tie-
deutlich hervortretend fe Grube seitlich des Schweifs
mager dinn Dornfortsatze konturiert, Beckenknochen noch sichtbar, Gewebe
Rippen gut erkennbar am Schweifansatz eingefallen
schlank schlank Dornfortsatze verstrichen, Kruppe abgerundet, geringe Gruben
Rippen schwach sichtbar seitlich des Schweifansatzes
normal keine Kammbil- | Rippen leicht tastbar runde Kruppe, Hifthdcker leicht tastbar
dung (ausser bei
Hengsten)
gedeckt leichter Kamm, Rippen nur unter Druck tast- | Hifthdcker nur noch unter Druck tastbar
breit und fest bar
sehr fett ausgepragter Rippen nicht mehr tastbar, | Hufthdcker nicht mehr tastbar, tiefe Spal-
Kamm, breit und | breiter Ricken mit tiefer te in der Kruppe
fett, Fettfalten Rinne in der Mittellinie

Kapitel 8: Pflegezustand der Pferde
Art. 8.1 Sauberkeit

' Die Pferde sollen nicht libermassig mit Kot, Urin oder Schweisskrusten verschmutzt sein.
Art. 8.2 Hufpflege

' Hufe sind so zu pflegen, dass die Pferde anatomisch richtig stehen konnen, inre Bewegung
nicht beeintrachtigt ist und dem Auftreten von Hufkrankheiten vorgebeugt wird.

Art. 8.3 Entwurmung

' Die Entwurmung muss mindestens einmal pro Jahr erfolgen oder es muss mindestens einmal

pro Jahr eine Sammelkotprobe genommen werden.
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Kapitel 9: Dokumentation, Information und Kontrolle

Dokumentation
Art. 9.1 Griinde fiir eine minimale Dokumentation

' Um die Vorgange auf dem Pferdebetrieb nachvollziehbar und gegen Aussen kommunizierbar
zu machen, aber auch um als Bewirtschafterin des Pferdebetriebes auf dem neuesten Stand
zu sein, ist eine minimale Dokumentation nétig und sinnvoll.

Art. 9.2 Weidejournal
' Zur Dokumentation des Weideganges und / oder des Auslaufes zur freien Bewegung muss ein
nachvollziehbares und tagesaktuell gefuhrtes Weidejournal vorhanden sein.

2 Im Weidejournal muss jede Benutzung der Weide oder des Auslaufes zur freien Bewegung fiir
jedes einzelne Pferd dokumentiert werden.

* Fur Tiere, die wahrend einer gewissen Zeitspanne dauernd Zugang zu einer Weide haben,
muss nur am 1. und am letzten Tag dieser Zeitspanne eine entsprechende Eintragung im Aus-
laufjournal gemacht werden.

Art. 9.3 Behandlungsjournal
' Behandlungen mit Medikamenten missen in einem Behandlungsjournal notiert werden.

Art. 9.4 Stallskizze

' Es muss eine aktuelle Skizze des gesamten Stalles und des Laufhofs vorgewiesen werden
koénnen.

2 Auf der Skizze miissen die relevanten Abmessungen und Flachen, sowie die maximal zulassi-
ge Anzahl Tiere vermerkt sein.

Art. 9.5 Aufbewahrung weiterer Dokumente

' Es wird empfohlen, einen Ordner mit folgenden Dokumenten anzulegen
Weidejournal

Behandlungsjournal Tierarzneimittel

Kontrollprotokoll der Betriebsfreigabe

Protokolle der unangemeldeten Betriebskontrollen
Labelvereinbarung fir STS-Pferdelabel

Richtlinie STS-Pferdelabel in der aktuellsten Fassung

2 Diese Dokumente sollten wahrend mindestens 3 Jahren aufbewahrt werden.

0 Q0o

Kontrollen
Art. 9.6 Zustandigkeiten des Kontrolldienstes STS
' Der Kontrolldienst STS (im Folgenden Kontrollstelle genannt) ist mit der Kontrolle beziiglich der
Einhaltung der vorliegenden Richtlinie betraut.

2 Den Mitarbeiterinnen der Kontrollstelle ist tagsiiber jederzeit uneingeschrankt Zutritt zur ge-
samten Pferdehaltung und Einblick in alle relevanten Dokumente der Pferdehaltung zu gewah-
ren.

Art. 9.7 Betriebsaufnahme

' Jeder Pferdebetrieb wird durch die Kontrollstelle in einer gemeinsam vereinbarten Betriebsauf-
nahmekontrolle beurteilt. Dabei werden die Stallmasse, der Zustand des Stalles, die Auslaufe,
die Weide sowie die Pferde gemass dieser Richtlinie tUberpriift.

2 Bei Einhaltung aller Richtlinienpunkte wird der Pferdebetrieb fiir das STS-Pferdelabel aner-
kannt.
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Art. 9.8 Ordentliche Kontrollen

' Die Kontrollstelle fiihrt bei jedem STS-Pferdelabel-Betrieb mindestens einmal alle zwei Jahre
unangemeldet eine Betriebskontrolle durch.

2 Bei Beanstandungen gemass separaten Anerkennungskriterien kann eine Nachkontrolle ange-
ordnet werden.

Art. 9.9 Beschwerdeverfahren

' Gegen den Befund einer Kontrolle kann begriindet und schriftlich eine Einsprache eingereicht
werden.

2 Die Einspracheadresse, Fristen und weitere Angaben sind auf den Kontrollprotokollen zu fin-
den oder kdnnen bei der Kontrollstelle nachgefragt werden.

Information
Art. 9.10 Meldungen an die Kontrollstelle

' Wechsel der Bewirtschafterin/des Bewirtschafters sowie bauliche Anderungen bestehender

Stallungen im Bereich der Pferdehaltung sollen der Kontrollstelle gemeldet werden, um unnoti-
gen Aufwand bei den unangemeldeten Kontrollen zu vermeiden.

Wenn durch ausserordentliche Umstande die vorliegenden Richtlinien nicht eingehalten wer-

den kdénnen, muss die Bewirtschafterin/der Bewirtschafter die Kontrollstelle umgehend dartiber
informieren.

Kapitel 10: Sanktionen und Ausschluss
Art. 10.1 Folgen des Nichteinhaltens der Richtlinien

' Das Nichteinhalten der STS-Pferdelabel-Richtlinien hat flir den betreffenden Pferdebetrieb
Sanktionen zur Folge.

Je nach Schwere des Vergehens kann dies eine schriftliche Verwarnung, ein befristetes Aus-
setzen der Anerkennung oder der Ausschluss aus dem Label sein. Details werden in einem se-
paraten Sanktionsreglement geregelt.

Sanktionen basierend auf die Kontrollbefunde und das Sanktionsreglement werden von der
Lenkungskommission (Siehe Art. 11.1) ausgesprochen.

Der Ausschluss eines Pferdehalters erfolgt in Absprache zwischen der Lenkungskommission
und der Kontrollstelle sowie unter Anhérung des betroffenen Pferdehalters.

Kapitel 11: Lenkung und Entwicklung des STS-Pferdelabels
Art. 11.1 Lenkungskommission

' Die Lenkungskommission setzt sich zusammen aus 3 bis 5 Fachpersonen des STS. Der Ge-
schaftsfihrer Fachbereiche, der Leiter der Kontrollstelle sowie ein Mitglied des Zentralvorstan-
des des STS sind automatisch Mitglieder der Lenkungskommission.

2 Die Lenkungskommission ist zustandig fiir das Tagesgeschéaft des STS-Pferdelabels. Dieses
beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:
a. Aufnahme neuer Pferdebetriebe ins STS-Pferdelabel
b. Information der teilnehmenden Pferdebetriebe Uber Neuerungen, labelbezogene Entschei-
de etc.
c. Entscheid Uber Sanktionen bei Nichteinhaltung der Richtlinien
d. Technische Weiterentwicklung der Richtlinien

Art. 11.2 Labelkomitee

' Das Labelkomitee setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Lenkungskommission sowie
aus 4 bis 6 externen Fachleuten und Persdnlichkeiten aus dem Bereich des Pferdesportes und
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der Pferdehaltung.
2 Das Labelkomitee berat tiber die Zielsetzungen des STS-Pferdelabels und gibt Impulse zur
Weiterentwicklung des Labelprogrammes. Es vertritt das STS-Pferdelabel gegen aussen.

Art. 11.3 Anpassung der Richtlinien

' Die vorliegenden Richtlinien fiir das STS-Pferdelabel kénnen jeweils an neue Erkenntnisse der
artgerechten Tierhaltung durch den STS angepasst werden.

2 Anpassungen werden den Pferdebetrieben friihzeitig mitgeteilt.

* Fur notige Anpassungen an den Bauten und am Management werden angemessene Fristen
gewahrt.
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SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

Kontrollgebuhren fur das STS-Pferdelabel

Gemass: Richtlinien STS-Pferdelabel: Anforderungen an die tierfreundliche Haltung von
Pferden; gultig ab 1. Januar 2011

Die Anmeldung fir das STS-Pferdelabel kostet CHF 200.00 zuzuglich MwSt. (Total
CHF 216.00). Die Einzahlung des Betrages ist Voraussetzung flir die Bearbeitung einer
Anmeldung und berechtigt nach erfolgter Zahlung zur Betriebsaufnahmekontrolle ge-
mass Richtlinien und, sofern die Betriebsaufnahme zur Anerkennung der Pferdehaltung
fuhrt, zur Erlangung der Stallplakette fir das laufende Kalenderjahr.

Aufgenommene Pferdehaltungen bezahlen pro Kalenderjahr eine Gebihr von
CHF 100.00 zuziglich MwSt. (Total CHF 108.00) Die Gebuhrenrechnung wird jeweils
am Ende des vorausgegangenen Kalenderjahres verschickt und ist bis spatestens auf
den Beginn des jeweiligen Kalenderjahres zu bezahlen. Die Gebuihr fir das erste ange-
brochene Jahr ist pro rata temporis (fir die teiinehmenden Monate des Kalenderjahres)
geschuldet und ist innert 30 Tagen nach Rechnungstellung zu bezahlen. Die Einzah-
lung des Betrages innerhalb der Zahlungsfrist berechtigt zur Beibehaltung der Stallpla-
kette, sofern die ordentlichen Kontrollen nicht zu einem Ausschluss aus dem STS-
Pferdelabel fuhren. Bei Nichteinbezahlung des Betrages erlischt nach einmaliger Mah-
nung die Berechtigung zur Teilnahme am STS-Pferdelabel. Der Wiedereinstieg erfor-
dert eine erneute Anmeldung mit Betriebsaufnahmekontrolle.

Muss aufgrund von Mangeln anlasslich einer Betriebsaufnahmekontrolle oder einer or-
dentlichen Kontrolle eine Nachkontrolle erfolgen, so fallt eine zuséatzliche Kontrollgebuhr
von sFr. 350.- zuzuglich MwSt. (Total CHF 378.00) an, welche vom Kontrolldienst
STS in Rechnung gestellt wird. Bei Nichteinbezahlung des Betrages erlischt nach ein-
maliger Mahnung die Berechtigung zur Teilnahme am STS-Pferdelabel. Der Wiederein-
stieg erfordert eine erneute Anmeldung mit Betriebsaufnahmekontrolle.

Diese Geblhren kénnen vom Schweizer Tierschutz STS einseitig erhéht werden. Eine

Erhdhung ist den Pferdebetrieben mindestens sechs Monate im Voraus und schriftlich
bekannt zu geben.

Schweizer Tierschutz STS 11.10.2012







